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1 Versicherungsumfang 

1.1 Der Versicherer leistet Entschädigung: 

1.1.1 bei Nichtantritt der Reise für die dem Reiseunterneh-
men oder einem anderen von dem Versicherungs-
nehmer / Versicherten vertraglich geschuldeten Rück-
trittskosten; 

1.1.2 bei Abbruch der Reise für die nachweislich entstande-
nen zusätzlichen Rückreisekosten und die hierdurch 
unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten des 
Versicherungsnehmers / Versicherten, vorausgesetzt, 
dass An- und Abreise in dem versicherten Arrange-
ment enthalten sind; dies gilt auch im Falle nachträgli-
cher Rückkehr. Bei Erstattung dieser Kosten wird in 
Bezug auf Art und Klasse des Transportmittels, der 
Unterkunft und Verpflegung auf die durch die Reise 
gebuchte Qualität abgestellt. Wenn abweichend von 
der gebuchten Reise die Rückreise mit Flugzeug er-
forderlich wird, werden nur die Kosten für einen Sitz-
platz in der einfachsten Flugzeugklasse ersetzt. 

 Nicht gedeckt sind Heilkosten, Kosten für 
Begleitpersonen sowie Kosten für die Überführung 
einer verstorbenen versicherten Person. 

1.1.3 soweit im Versicherungsschein gesondert vereinbart, 
bei Abbruch der Reise für den anteiligen Wert der ge-
buchten, jedoch nicht in Anspruch genommenen Leis-
tungen. 

1.2  Der Versicherer ist im Umfang von Ziffer 1 leistungs-
pflichtig, wenn infolge des Eintritts eines der nachste-
hend genannten wichtigen Gründe bei dem Versiche-
rungsnehmer / Versicherten oder einer Risikoperson 
nach Abschluß des Versicherungsvertrages ./. nach 
Reisebuchung entweder die Reiseunfähigkeit des 
Versicherungsnehmers / Versicherten nach allgemei-
ner Lebenserfahrung zu erwarten ist oder ihm der An-
tritt der Reise oder deren planmäßige Beendigung 
nicht zugemutet werden kann: 

1.2.1 Tod; 

1.2.2 schwere Unfallverletzung; 

1.2.3 unerwartete schwere Erkrankung; 

1.2.4 Impfunverträglichkeit; 

1.2.5 Schwangerschaft; 

1.2.6 Schaden am Eigentum des Versicherungsnehmers / 
Versicherten infolge von Feuer, Elementarereignis 
oder vorsätzlicher Straftat eines Dritten, sofern der 
Schaden erheblich ist oder sofern zur Schadenfest-
stellung die Anwesenheit des Versicherungsnehmers / 
Versicherten notwendig ist; 

1.2.7 Verlust des Arbeitsplatzes des Versicherungsnehmers 
/ Versicherten oder einer mitreisenden Risikoperson 
aufgrund einer unerwarteten betriebsbedingten Kündi-
gung des Arbeitsplatzes durch den Arbeitgeber; 

1.2.8 Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses durch den Ver-
sicherungsnehmer/Versicherten oder eine mitreisende 
Risikoperson, sofern diese Person bei der Reisebu-
chung arbeitslos war. 

1.3 Risikopersonen sind neben dem Versicherungsneh-
mer / Versicherten dessen Ehegatte oder Lebenspart-
ner, deren Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern, 
Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Perso-
nen, die gemeinsam mit dem Versicherungsnehmer / 
Versicherten eine Reise gebucht und versichert ha-
ben. 

 Haben mehr als ...... Personen gemeinsam eine Reise 
gebucht gelten nur die jeweiligen oben genannten An-
gehörigen des Versicherungsnehmers / Versicherten 
als Risikopersonen. 

2 Ausschlüsse 

2.1.  Der Versicherer haftet nicht für die Gefahren  

2.1.1 des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Er-
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eignisse und solche, die sich unabhängig vom Kriegs-
zustand aus der feindlichen Verwendung von Kriegs-
werkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von 
Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser Gefahren 
ergeben; 

2.1.2 von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristi-
schen oder politischen Gewalthandlungen, unabhän-
gig von der Anzahl der daran beteiligten Personen, 
Aufruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen; 

2.1.3 der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Ein-
griffe von hoher Hand; 

2.1.4 aus der Verwendung von chemischen, biologischen, 
biochemischen Substanzen oder elektromagnetischen 
Wellen als Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung, 
und zwar ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende 
Ursachen; 

2.1.5 der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strah-
lung. 

2.2  Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, wenn der Versicherungsnehmer / Versicherte / die 
Risikoperson den Versicherungsfall vorsätzlich her-
beigeführt hat 

 Bei grober Fahrlässigkeit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers ./. Versicherten 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

3 Anzeigepflicht 

3.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände 

 Der Versicherungsnehmer ./. Versicherte hat bis zur 
Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle 
ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach 
denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die 
für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, 
den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur An-
zeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Text-
form Fragen im Sinne des  Satzes 1 stellt. Gefahrer-
heblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den 
Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den 
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt 
abzuschließen. 

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen und kennt dieser den ge-
fahrerheblichen Umstand, muss sich der Versiche-
rungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst 
davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwie-
gen. 

3.2 Rücktritt 

3.2.1 Voraussetzungen des Rücktritts 

 Unvollständige und unrichtige Angaben zu den ge-
fahrerheblichen Umständen berechtigen den Versi-
cherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. 

3.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts 

 Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die unrichti-
gen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig gemacht hat. 

 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob 
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 

dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu ande-
ren Bedingungen, geschlossen hätte. 

3.2.3 Folgen des Rücktritts 

 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-
schutz. 

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungs-
falls zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht 
versagen, wenn der Versicherungsnehmer ./. Versi-
cherte nachweist, dass der unvollständig oder unrich-
tig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem 
Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt hat. 

 Dem Versicherer steht der Teil der Prämie zu, der der 
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht. 

3.3 Kündigung 

 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlos-
sen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann 
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. 

 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer ./. Versicherte nachweist, dass 
der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte. 

3.4 Rückwirkende Vertragsanpassung 

 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündi-
gen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingun-
gen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedin-
gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die ande-
ren Bedingungen ab der laufenden Versicherungspe-
riode Vertragsbestandteil. 

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Prämie 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um-
stand aus, kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers fristlos kündigen. 

3.5 Ausübung der Rechte des Versicherers 

 Der Versicherer muss die ihm nach 3.2 bis 3.4 zuste-
henden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich gel-
tend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 
von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis 
erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er 
seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere 
Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, 
wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

 Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 
3.2 bis 3.4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen 
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 

 Der Versicherer kann sich auf die in den 3.2 bis 3.4 
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
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Anzeige kannte. 

3.6 Anfechtung 

 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arg-
listiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

4 Gefahrerhöhung 

4.1 Begriff der Gefahrerhöhung 

4.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat-
sächlich vorhandenen Umstände so verändert wer-
den, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine 
Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertig-
te Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinli-
cher wären. 

4.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht 
nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand ändert nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat. 

4.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach Ziffer 4.1.1 liegt nicht vor, 
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder 
nach den Umständen als mitversichert gelten soll. 

4.2. Pflichten des Versicherungsnehmers ./. Versicherten 

4.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-
cherungsnehmer ./. Versicherte ohne vorherige Zu-
stimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung 
vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten 
gestatten. 

4.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer ./. Versicherte 
nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des 
Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen 
oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer 
unverzüglich anzeigen. 

4.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Ver-
tragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, 
muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer un-
verzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis er-
langt hat. 

4.3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versi-
cherer 

4.3.1 Kündigungsrecht des Versicherers 

 Verletzt der Versicherungsnehmer /. Versicherte seine 
Verpflichtung nach Ziffer 4.2.1, kann der Versicherer 
den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt hat. . Beruht die Verletzung auf 
einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. Der Versicherer kann nicht kündigen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 

 Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den 
Fällen nach Ziffer 4.2.2 und 4.2.3 bekannt, kann er 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen. 

4.3.2 Vertragsanpassung 

 Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie 
verlangen oder die Absicherung der höheren Gefahr 
ausschließen. 

 Erhöht sich in diesem Fall die Prämie um mehr als 10 
Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung 

der höheren Gefahr aus, so kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündi-
gungsrecht hinzuweisen. 

4.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers 

 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder 
Vertragsanpassung nach Ziffer 4.3 erlöschen, wenn 
diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des 
Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt wer-
den oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der 
vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

4.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

4.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflich-
tet, wenn der Versicherungsnehmer ./. Versicherte 
seine Pflichten nach Ziffer 4.2.1 vorsätzlich verletzt 
hat. Verletzt der Versicherungsnehmer ./. Versicherte 
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kür-
zen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers ./. Versicherten entspricht. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer ./. Versicherte zu beweisen. 

4.5.2 Bei einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 4.2.2 und 4.2.3 
ist der Versicherer bei vorsätzlicher Verletzung der 
Pflichten des Versicherungsnehmers nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später 
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem 
die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein 
müssen. Verletzt der Versicherungsnehmer ./. Versi-
cherte seine Pflichten grob fahrlässig, so gelten Ziffer 
4.5.1 Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht 
des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Ge-
fahrerhöhung zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt 
bekannt war. 

4.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt ferner 
bestehen, 

a) soweit der Versicherungsnehmer ./. Versicherte 
nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursäch-
lich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder 
den Umfang der Leistungspflicht war oder 

b) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abge-
laufen und eine Kündigung nicht erfolgt war. 

5 Prämie 

5.1 Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die Versi-
cherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der 
jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten 
hat. 

5.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Erste oder 
einmalige Prämie 

5.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

 Die erste oder einmalige Prämie wird - wenn nichts 
anderes vereinbart ist - unverzüglich nach Ablauf von 
zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins 
fällig. Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten ver-
einbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate der 
ersten Jahresprämie. 

5.2.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 

  Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder ein-
malige Prämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem 
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späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtfolge aufmerksam gemacht 
wurde. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat. 

5.2.3 Rücktritt 

 Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einma-
lige Prämie nicht rechtzeitig, kann der Versicherer 
vom Vertrag zurücktreten, solange die Prämie nicht 
gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

5.3. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgeprä-
mie 

5.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

 Die Folgeprämien werden zu dem jeweils vereinbarten 
Zeitpunkt fällig. 

 Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät 
der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, 
es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu 
vertreten hat. 

 Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch 
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

5.3.2 Zahlungsaufforderung 

 Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf des-
sen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, 
die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Be-
stimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen 
Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen 
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die mit dem 
Fristablauf verbunden sind. 

5.3.3 Kein Versicherungsschutz 

 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab 
diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungs-
schutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach 
5.3.2 darauf hingewiesen wurde. 

5.3.4 Kündigung 

 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der 
Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der 
Zahlungsaufforderung nach 5.3.2 darauf hingewiesen 
hat. 

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den an-
gemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versi-
cherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündi-
gung und der Zahlung eingetreten sind, besteht je-
doch kein Versicherungsschutz. 

5.4 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

5.4.1 Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnis-
ses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem 
Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derje-
nige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, 
in dem Versicherungsschutz bestanden hat. Wird das 
Versicherungsverhältnis durch Rücktritt wegen einer 
Anzeigepflichtverletzung (3 2.) oder durch Anfechtung 

des Versicherers wegen arglistiger Täuschung (3 6.) 
beendet, steht dem Versicherer die Prämie bis zum 
Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungser-
klärung zu. Tritt der Versicherer nach 5 2.3 wegen Fäl-
ligkeit der Prämie zurück, kann er eine angemessene 
Geschäftsgebühr verlangen. 

5.4.2 Kündigt der Versicherungsnehmer nach Eintritt eines 
Versicherungsfalls, so hat der Versicherer nur An-
spruch auf den Teil der Prämie, der der abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. Kündigt der Versicherer, so 
hat er die Prämie für das laufende Versicherungsjahr 
nach dem Verhältnis der noch nicht abgelaufenen zu 
der gesamten Zeit des Versicherungsjahres zurückzu-
zahlen. 

6 Vertragsdauer 

6.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein ange-
gebene Zeit abgeschlossen. 

6.2 Stillschweigende Verlängerung 

 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist. 

6.3 Vertragsbeendigung 

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung be-
darf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. Bei einer Ver-
tragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag 
schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes dar-
auffolgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung 
muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zuge-
gangen sein. 

7 Versicherungswert, Versicherungssumme, Selbst-
behalt 

7.1 Die Versicherungssumme soll dem vollen ausge-
schriebenen Reisepreis (Versicherungswert) entspre-
chen. Kosten für darin nicht enthaltene Leistungen 
(z.B. für Zusatzprogramme) sind mitversichert, wenn 
sie bei der Höhe der Versicherungssumme berück-
sichtigt wurden. Der Versicherer haftet bis zur Höhe 
der Versicherungssumme abzüglich Selbstbehalt; soll-
ten die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rück-
reisekosten den Versicherungswert übersteigen, so 
ersetzt der Versicherer auch den über den Versiche-
rungswert hinausgehenden Betrag abzüglich Selbst-
behalt. 

7.2 Wird der Versicherungsfall durch Krankheit oder Un-
fallverletzung ausgelöst, so trägt der Versicherungs-
nehmer / Versicherte den hierfür im Versicherungs-
schein je Person vereinbarten Selbstbehalt. 

8 Unterversicherung 

 Ist die Versicherungssumme bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles niedriger als der Versicherungswert (Un-
terversicherung), so wird nur derjenige Teil des Scha-
dens ersetzt, der sich zum ganzen Schaden verhält 
wie die Versicherungssumme zum Versicherungswert. 

9 Überversicherung 

9.1 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert der 
versicherten Sachen, so kann sowohl der Versicherer 
als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass 
zur Beseitigung der Überversicherung die 
Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung 
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herabgesetzt wird. 

9.2 Von diesem Zeitpunkt an ist für die Höhe der Prämie 
der Betrag maßgebend, den der Versicherer 
berechnet haben würde, wenn der Vertrag von 
vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden 
wäre. 

9.3 Hat der Versicherungsnehmer eine Überversicherung 
in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt. Etwaige Scha-
densersatzansprüche des Versicherers bleiben unbe-
rührt. 

10 Mehrfachversicherung 

10.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn ein Inte-
resse gegen dieselbe Gefahr in mehreren Versiche-
rungsverträgen versichert ist und entweder die Versi-
cherungssummen zusammen den Versicherungswert 
übersteigen oder aus anderen Gründen die Summe 
der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne 
Bestehen der anderen Versicherungen zu zahlen wä-
re, den Gesamtschaden übersteigt. 

10.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen 
ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, 
kann er die Aufhebung des später geschlossenen Ver-
trages verlangen. 

  Er kann auch verlangen, dass die Versicherungs-
summe auf die Prämie herabgesetzt wird, die durch 
die früher geschlossene Versicherung nicht gedeckt 
ist; in diesem Fall ist die Prämie entsprechend zu 
mindern. 

10.3 Das Recht auf Aufhebung oder Herabsetzung erlischt, 
wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb ei-
nes Monats geltend macht, nachdem er von der Mehr-
fachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung 
oder Herabsetzung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu 
dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Ver-
sicherer zugeht. 

10.4 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-
rung in der Absicht abgeschlossen, sich dadurch ei-
nen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nich-
tig. Der Versicherer hat, Anspruch auf die Prämie bis 
zu dem Zeitpunkt, in dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

11 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers / Ver-
sicherten bei oder nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls 

11.1. Der Versicherungsnehmer / Versicherte ist verpflich-
tet: 

11.1.1 dem Versicherer den Eintritt des Versicherungsfalles 
unverzüglich mitzuteilen und gleichzeitig den Reise-
vertrag zu stornieren oder im Falle der schon angetre-
tenen Reise den Abbruch anzuzeigen; 

11.1.2 dem Versicherer jede gewünschte sachdienliche Aus-
kunft zu erteilen und ihm alle erforderlichen Beweis-
mittel von sich aus zur Verfügung zu stellen, insbe-
sondere ärztliche Atteste über Krankheiten, Unfallver-
letzungen, Impfunverträglichkeit bzw. Schwanger-
schaft im Sinne von Ziffer 1.2 unter Beifügung der Bu-
chungsunterlagen einzureichen; 

11.1.3 psychiatrische Erkrankungen durch Attest eines Fach-
arztes für Psychiatrie nachzuweisen;  

11.1.4 auf Verlangen des Versicherers die Ärzte von der 
Schweigepflicht in Bezug auf den Versicherungsfall zu 
entbinden, soweit diesem Verlangen rechtswirksam 
nachgekommen werden kann; 

11.1.5 bei Tod eine Sterbeurkunde vorzulegen; 

11.1.6 bei Verlust des Arbeitsplatzes das Kündigungsschrei-
ben und bei Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses den 
Aufhebungsbescheid des Arbeitsamtes als Nachweis 
für das neue Arbeitsverhältnis vorzulegen. 

11.2.1 Verletzt der Versicherungsnehmer ./ Versicherte vor-
sätzlich eine Obliegenheit, die er bei oder nach Eintritt 
des Versicherungsfalls gegenüber dem Versicherer zu 
erfüllen hat, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. 

11.2.2 Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Ver-
hältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers ./. Versicherten entspricht. 
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen. 

11.2.3 Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch 
zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungs-
nehmer ./. Versicherte nachweist, dass die Verletzung 
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versi-
cherers ursächlich ist. 

11.2.4 Verletzt der Versicherungsnehmer ./. Versicherte eine 
nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit so ist der 
Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leis-
tungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfol-
ge hingewiesen hat. 

12 Zahlung der Entschädigung 

12.1 Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde 
und der Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung 
der Entschädigung binnen zwei Wochen zu erfolgen.  

12.2 Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann als 
Abschlagszahlung der Betrag verlangt werden, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

13 Verjährung 

 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjäh-
ren in drei Jahren. Ist ein Anspruch aus dem Versiche-
rungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, 
zählt der Zeitraum von der Anmeldung bis zum Zu-
gang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des 
Versicherers beim Anspruchsteller bei der Fristbe-
rechnung nicht mit. 

14 Zuständiges Gericht 

14.1 Klagen gegen den Versicherer 

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für 
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
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14.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer ./. Versicher-
ten 

 Ist der Versicherungsnehmer ./. Versicherte eine na-
türliche Person, müssen Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben wer-
den, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufent-
halts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine 
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Ge-
richt auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des 
Versicherungsnehmers. 

14.3 Wohnsitzverlegung des Versicherungsnehmers ./. 
Versicherten 

 Hat der Versicherungsnehmer ./. Versicherte nach 
Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich des Versi-
cherungsvertragsgesetzes verlegt oder sind sein 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versi-
cherungsvertrag gegen den Versicherer oder den Ver-
sicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers 
oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. 

15 Schlussbestimmung 

 Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen etwas 
anderes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vor-
schriften. Dies gilt insbesondere für die im Anhang 
aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die nach Maß-
gabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versi-
cherungsvertrages sind. 

 


